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Lokale Forderungen der Fridays-for-Future-Ortsgruppe 

Augsburg 

Version 1 vom 21.10.19 

 

 

Teil A: Die schon veröffentlichten Forderungen (siehe offener Brief des Bündnisses 

Augsburg Handelt an den Stadtrat vom 27.09.19): 

 

A 1. Augsburg soll den Klimanotstand ausrufen und damit dem Vorbild von 52 Orten und Ge-

meinden Deutschlands folgen. Die Klimanotstandserklärung soll im Kern der angehängten 

Vorlage (Variante 1) des Klima-Bündnisses, dem Augsburg bereits seit 1998 angehört, folgen. 

A 2. Augsburg soll vor Ende 2020 einen Masterplan Klima vorlegen, um Augsburgs Anteil am 

Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Dieser soll das vorliegende regionale Klimaschutzkon-

zept und den Augsburger Nachhaltigkeitsbericht an die heutige Situation anpassen und trans-

parente Zwischenziele mit verbindlichen Einhaltungsfristen enthalten, mit denen der Umset-

zungsfortschritt verfolgt werden kann. 

A 3. Augsburg soll den öffentlichen Personennahverkehr massiv ausbauen und erheblich ver-

günstigen. Er soll deutlich leistungsfähiger werden, damit er die Stadt vom Autoverkehr ent-

lasten kann. Dafür sind alle im Nahverkehrsplan 2015 vorgesehenen Straßenbahnlinien bis 

2025 zu bauen. Alle Stationen der Regionalbahn sollen bis 2025 barrierefrei sein. Umsteigen 

zu Tram und Bus soll gleichzeitig auf direktem Weg möglich sein. Bis 2030 sollen 90 % der 

Wohnungen und Arbeitsplätze über den ÖPNV erreichbar sein. Dafür sind weitere Haltepunkte 

der Regionalbahn (etwa Oberhausen Nord, Bärenkeller, Spickel, Hochzoll-Süd) und zusätzli-

che Straßenbahnstrecken (etwa Hochzoll Süd, Textilviertel, Industriegebiet Lechhausen, Pfer-

see Süd) zu bauen. Ab spätestens 2025 soll zwischen 6 Uhr und 22 Uhr auf allen Verbindun-

gen mindestens ein 10-Minuten-Takt umgesetzt sein. Für Kinder und Jugendliche bis 21 Jah-

ren soll der ÖPNV ab Ende 2020 kostenlos sein. Mobilität mit Fahrrad und mit ÖPNV sollen 

leichter kombinierbar sein, etwa durch sichere und komfortable Fahrradstellplätze. Augsburg 

soll sich dafür einsetzen, diese Standards auch für die Nachbargemeinden zu erreichen und 

neue Regionalbahn- und Straßenbahnverbindungen schaffen. 

A 4. Augsburg soll den motorisierten Individualverkehr im gesamten Stadtgebiet systematisch 

und geplant reduzieren, etwa nach dem Vorbild Wiens. Vom Zentrum ausgehend soll ab An-

fang 2020 schrittweise eine effektive Parkraumbewirtschaftung umgesetzt werden. Jedes Jahr 

soll, ähnlich dem Kopenhagener Modell, der Parkraum um 3 % reduziert werden. Frei gewor-

dene Fläche kann etwa über Urban-Gardening-Projekte der Bevölkerung zur Verfügung ge-

stellt werden. Zur Stärkung des Einzelhandels und des städtischen Lebens sollen deutlich 

mehr Bereiche als Fußgängerzonen oder Fahrradstraßen ausgewiesen werden. 

Wohnviertel leiden unter Durchgangsverkehr mit Autos. Neue Wohnviertel in Augsburg ver-

hindern dies nach niederländischem Vorbild. Dies soll auch in gewachsenen Wohnvierteln um-

gesetzt werden. Mit wohl zu begründenden Ausnahmen soll unter vollständiger Ausnutzung 

des rechtlichen Rahmens das Tempo auf 30 Stundenkilometer reduziert werden. 

A 5. Augsburg soll seinem Prädikat Fahrradstadt gerecht werden und diesbezüglich deutliche 

Anstrengungen unternehmen, da eine echte Verkehrswende notwendig ist. Dazu gehören: der 

zügige Ausbau der Fahrradinfrastruktur entlang der vorgesehenen Radachsen; die Entschär-

fung der verkehrsreichen Kreuzungen für Radler*innen; ausreichende Radparkmöglichkeiten 
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an allen öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Schulen, aber auch in dicht bebauten älteren 

Wohnvierteln, wo es oft an Unterstellmöglichkeiten mangelt; der Ausbau der Infrastruktur für 

die Zweirad-Elektromobilität durch E-Lastenrad-Verleih, Park- und Ladestationen. 

A 6. Augsburg soll seine Anstrengungen in allen Bereichen der kommunalen Einrichtungen 

erhöhen: Wo noch nicht der Fall, soll ab Ende 2019 Strom ausschließlich aus erneuerbaren 

Energiequellen bezogen werden; abgesehen von wenigen im Einzelfall nachvollziehbar zu be-

gründenden Ausnahmen soll ausschließlich 100-%-Recycling-Papier verwendet werden; und 

in allen Bereichen der kommunalen Beschaffung soll jede Entscheidung vor dem Hintergrund 

ökologischer und fairer Überlegungen getroffen werden. 

A 7. Augsburg soll bis Ende 2020 alle Investitionen, die Firmen finanzieren, deren Geschäfts-

modelle auf fossilen Energieträgern wie Öl und Kohle basieren, abziehen und stattdessen in 

klimafreundliche Wirtschaftsbereiche investieren. 

Ferner sollen bis Ende 2020 Anlagerichtlinien für kommunale Finanzrücklagen erarbeitet bzw. 

die bestehenden Anlagerichtlinien dahingehend ergänzt werden, dass klare Ausschlusskrite-

rien für Investitionen in Unternehmen enthalten sind, deren Geschäftsmodelle auf Kohle und 

Öl basieren. Augsburg soll die Umsetzung dieser beiden Forderungen auch in all seinen Be-

teiligungen mit Nachdruck anstreben. 

A 8. Augsburg soll endlich dem selbst gesteckten Ziel als Biostadt gerecht werden und den 

Anteil an biologisch erzeugten sowie regional und saisonal verfügbaren Lebensmitteln in Kan-

tinen und anderen Verpflegungseinrichtungen erheblich erhöhen. Die bereits im Jahr 2007 

festgelegten Quoten für den Anteil von biologisch erzeugten Lebensmitteln von 30 % in städ-

tischen Einrichtungen und 100 % bei allen städtischen Veranstaltungen sollen bis spätestens 

Ende 2020 vollständig umgesetzt werden. Für die weitere Zukunft soll der Bioanteil weiter 

substanziell erhöht werden und sollen keine Lebensmittel mehr aus industrieller Tierhaltung 

bezogen werden. In allen öffentlichen Einrichtungen sollen ab sofort täglich vollwertige, regio-

nale, saisonale, vegetarische und vegane Gerichte angeboten werden. Zusätzlich soll der An-

teil pflanzlich basierter Gerichte in der Gemeinschaftsverpflegung in Zukunft weiter erhöht wer-

den. 

A 9. Augsburg soll einen langfristigen Alleen-Nachpflanzungsplan ausarbeiten. Sämtliche 

Stadt-Allee-Bäume, die im Laufe der letzten Jahrzehnte für Parkplätze, Reklametafeln und 

andere Dinge gefällt wurden, sollen in der unmittelbaren Umgebung ersetzt werden. Wenn bei 

städtischen oder privaten Baumaßnahmen Bäume, die durch die Baumschutzverordnung ge-

schützt sind, zu Schaden kommen, soll dies mit erheblichen Geldstrafen konsequent geahndet 

werden. 

Die Fuggerlinden sollen erhalten werden. Der bisherige Stadtratsbeschluss, die Linden im 

Zuge des Projektes „Fuggerboulevard“ zu fällen, ist zurückzunehmen. Öffentliche Plätze sollen 

dahingehend umgebaut werden, dass sie mehr Bäume als Pflaster bieten. Grünflächen sollen 

als Parks gestaltet werden. 
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Teil B: Ergänzungen 

 

B 1. Die Stadt Augsburg soll den Anteil vegetarischer Gerichte in Einrichtungen der Gemein-

schaftsverpflegung auf mindestens 50 Prozent erhöhen. 

B 2. Augsburg soll von Fridays-for-Future Augsburg vorgeschlagenen Wissenschaftler*innen 

Sitze in der geplanten Klimaschutzkommission, der Augsburger Klimaschutzkonferenz, der 

Verlängerung des 2019 auslaufenden Klimaschutzprogramms und im bestehenden Nachhal-

tigkeitsbeirat geben. 

B 3. Augsburg soll der Landes- und der Bundesregierung sowie dem Europäischen Parlament 

je einen offenen Brief überreichen, in dem mit Nachdruck auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit 

effektiver Klimaschutzmaßnahmen hingewiesen wird. 

B 4. In diesem offenen Brief sollen mehrere Fälle aufgezählt werden, in denen Landes- und 

Bundesrecht sowie europäisches Recht einen effektiven Klimaschutz in Augsburg behindern. 

Zum Beispiel soll die Landesregierung aufgefordert werden, die 10H-Regel umgehend zurück-

zunehmen. 

B 5. Außerdem soll in diesem offenen Brief die Bundesregierung von der Stadt Augsburg dazu 

aufgefordert werden, umgehend eine deutlich höhere, sozialverträgliche CO2-Steuer sowie 

ein Tempolimit (etwa 120 km/h) auf allen deutschen Autobahnen und autobahnähnlichen Bun-

desstraßen einzuführen. 

B 6. Augsburg soll den Katastrophenschutz deutlich ausbauen, um auf zukünftige durch den 

Klimawandel hervorgerufenen Katastrophen wirkungsvoller reagieren zu können. 

B 7. Augsburg soll an allen öffentlichen Mülleimern Mülltrennung anbieten (Plastik, Papier, 

Restmüll). Augsburg soll die Bußgelder bei Vermüllung öffentlicher Räume und bei falscher 

Mülltrennung deutlich erhöhen. 

B 8. Augsburg soll ab 2021 Zulassungen für Gebäudeneubauten nur dann erteilen, wenn sie 

mindestens den Passivhausstandard erfüllen. Ab 2035 sollen Zulassungen nur dann erteilt 

werden, wenn zudem der gesamte Bauprozess klimaneutral stattfindet. 

B 9. Augsburg soll umgehend Lösungsmöglichkeiten bereitstellen (etwa Anreizmöglichkeiten 

schaffen und Infrastruktur zur Verfügung stellen), damit der Einzelhandel seit kurzer Zeit ab-

gelaufene Lebensmittel der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. 

B 10. Augsburg soll auf den Dächern von ÖPNV-Haltestellen Grünflächen anlegen. Zusätzlich 

soll Augsburg die Installation von Solaranlagen und Grünflächen auf den Dächern des Stadt-

gebiets mit Nachdruck vorantreiben: auf den Dächern öffentlicher Gebäude sollen diese bis 

Ende 2021 installiert sein; Privatpersonen sollen erhebliche Subventionen für eigene solche 

Installationen erhalten; und ab 2021 soll Augsburg auf allen verbliebenen Dächern Nutzungs-

rechte erwerben, um dort auf eigene Kosten solche Installationen vorzunehmen. 

B 11. Augsburg soll den öffentlichen Personennahverkehr nicht nur massiv ausbauen und er-

heblich vergünstigen, sondern ihn auch sozialgerecht gestalten. 

B 12. Augsburg soll das von Michael Finsinger ausgearbeitete Verkehrskonzept „Verkehr 4.0 

für den Ballungsraum Augsburg“ (www.verkehr4x0.de) durch die entsprechenden Stellen der 

Stadt auf seine Umsetzbarkeit prüfen. 
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B 13. Augsburg soll folgende Regelung für Straßen einführen, die nicht über einen Radweg 

verfügen: Radfahrer dürfen auf dem Fußweg fahren. Die Verhängung eines Bußgeldes wird 

für das Fahren auf dem Fußweg nicht mehr gestattet. 

B 14. An für Fahrradfahrer gefährlichen Stellen und Straßenabschnitten soll sofort ein Fahrrad-

Überholverbot erlassen werden. Diese Stellen sind intensiv zu überwachen. 

B 15. Für „Bettelampeln“ für Radfahrer und Fußgänger in der Innenstadt soll gelten: innerhalb 

von 5 Sekunden müssen diese auf grün schalten. Ausgenommen sind Stellen, wo dies un-

möglich ist oder andere Radfahrer oder Fußgänger durch diese Regelung im Verkehr behin-

dert werden. 

B 16. Für die Ampelschaltungen aller Ampeln im Stadtgebiet soll ab sofort gelten: die Grün-

phasen werden der Geschwindigkeit von Radfahrern angepasst. 

B 17. An großen Kreuzungen im Stadtgebiet sollen die Ampeln für Fußgänger und Radfahrer 

an allen vier Übergängen gleichzeitig auf grün schalten. 

 

 

 

 

 

Mit diesen Forderungen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 

Insofern Wissenschaftler*innen der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Augsburg mitteilen, dass 

manche dieser Forderungen trotz ihrer intuitiven Plausibilität nicht geeignet sind, um substan-

ziell dazu beizutragen, dass Augsburg seinen Anteil am 1,5°-Ziel erreicht, wird die Ortsgruppe 

Augsburg sie natürlich fallen lassen. Genauso wird die Ortsgruppe weitere Forderungen stel-

len, wenn sie in der Zukunft von Wissenschaftlern*innen auf weitere sinnvolle Maßnahmen 

hingewiesen wird. 

Die Stadt Augsburg soll außerdem ihre Fortschritte sowie weitere geplante Schritte transparent 

und für die Bevölkerung sichtbar darstellen. Bei nicht oder nicht zeitgemäß umgesetzten Punk-

ten soll die Stadt auf Nachfrage eine öffentliche Erklärung abgeben, in der ausführlich auf 

Hinderungsgründe eingegangen wird und Alternativen aufgezählt werden. 

Die Stadt Augsburg soll zudem bis spätestens Ende Januar 2020 der Fridays-for-Future-Orts-

gruppe Augsburg unaufgefordert einen Statusbericht vorlegen, in dem ausführlich für jede ein-

zelne Forderung auf Umsetzbarkeit, Datum der geplanten Umsetzung, beziehungsweise auf 

eventuelle Hinderungsgründe verbunden mit Alternativen, eingegangen wird. 

 

 

Kontakt bei Rückfragen oder Anmerkungen: 

Teresa Moll 

Stellvertretend für die Forderungsgruppe von Fridays for Future Augsburg 

Rosenaustraße 42 

86150 Augsburg 

teresa.moll@gmx.net 












